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A. Einleitung

Weltweit gibt es ca. 1,5 Millionen Seeleute, die durch ihre Arbeit auf Han-
delsschiffen einen wesentlichen Beitrag zum globalen Handel leisten.1 See-
arbeitsverhältnisse unterscheiden sich dabei erheblich von Landarbeitsver-
hältnissen: Das Schiff ist sowohl Arbeitsplatz der Seeleute als auch der Ort, 
an dem sie ihre Freizeit verbringen. Das hieraus resultierende Zusammenle-
ben auf engem Raum und die Abwesenheit von der Familie sind nur zwei der 
psychischen Besonderheiten, denen sie ausgesetzt sind.2 Hinzu kommen die 
weiteren Anforderungen der Seefahrt, die sich unter anderem in einer hohen 
körperlichen Belastung bei der täglichen Arbeit3 niederschlagen: Es wird in 
einem Schichtsystem gearbeitet, und die täglichen Arbeitszeiten an Bord be-
tragen bis zu 14 Stunden4. Aufgrund der besonderen Umstände auf See ist 
für diese Arbeit eine hohe körperliche Leistungsfähigkeit zwingende Voraus-
setzung, da die medizinische Betreuung im Vergleich zu Landarbeitsverhält-
nissen nur eingeschränkt gewährleistet werden kann: Der nächste Hafen mit 
medizinischer Infrastruktur kann mehrere Tagesreisen entfernt liegen.5 Mit 
den gesetzlichen Regelungen, die auf Landarbeitsverhältnisse zugeschnitten 
sind, lassen sich diese Besonderheiten der Seeschifffahrt nicht hinreichend 
berücksichtigen: Ein Sonderarbeitsrecht zur Regelung der Arbeits- und Le-
bensbedingungen auf See ist notwendig.6

1 ILO, Basic facts on the Maritime Labour Convention 2006, abzurufen unter 
http: /  / www.ilo.org / global / standards / maritimelabourconvention / whatitdoes /  
WCMS_219665 / langen / index.htm,	zuletzt	aufgerufen	am	27.05.2016,	08:49	Uhr.

2 Vgl.	Int.	Arbeitsregulierung / Dirks, S. 167 f. zum Problem der Isolation an Bord.
3 Den schweren Anforderungen, denen die Seeleute ausgesetzt sind, wird in 

Deutschland dadurch Rechnung getragen, dass aus der Seefahrt ausgeschiedene Be-
satzungsmitglieder unter gewissen Voraussetzungen bereits ab dem 56. Lebensjahr in 
„Seemannsrente“ gehen können, indem sie ein Überbrückungsgeld bis zum Erreichen 
der Regelaltersgrenze ausgezahlt bekommen, §§ 11 ff. Satzung der Seemannskasse 
der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See als Träger der allgemeinen 
Rentenversicherung.

4 Die international zulässige tägliche Höchstarbeitszeit von 14 Stunden ergibt sich 
aus Norm A2.3 Abs. 5 lit. a) i) sowie Norm A2.3 Abs. 5 lit. b) i).

5 BeckGRSeeArbG / Bubenzer, § 11 Rn. 2.
6 Bauer, The Maritime Labour Convention: An Adequate Guarantee of Seafarer 

Rights, or an Impediment to True Reforms? Volume 8, Number 1, Chicago Journal of 
International Law, 2007, S. 644.
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Wie in kaum einer anderen Branche stehen Reeder mit ihren Schiffen und 
die Seefahrer im internationalen Wettbewerb. Da Schiffe weltweit im Ein-
satz sein können und es für den Warentransport keinen Unterschied macht, 
aus welchem Land Reeder und Seeleute kommen, besteht eine direkte Ver-
gleichbarkeit der Kosten und damit ein hoher Kostendruck. Um Ausgaben 
zu senken und die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, ist es üblich, 
dass der Unternehmenssitz eines Reeders in einem Staat liegt, das Schiff 
dieses Reeders die Flagge eines anderen Staates führt und sich die Besat-
zung aus Seeleuten verschiedener Nationen zusammensetzt.7 Auch die Staa-
ten untereinander stehen im Wettbewerb um die zu registrierenden Schiffe. 
Staaten können sowohl ein politisches8 als auch ein wirtschaftliches9 Inte-
resse daran haben, dass Schiffe in ihrem Staat registriert sind. Der Kosten-
druck der Reeder, die Austauschbarkeit der Seeleute und das Interesse der 
Staaten an einer großen Handelsflotte können in Verbindung mit dem ohne-
hin vorhandenen unterschiedlichen Grad an Arbeitnehmerschutz dazu füh-
ren, dass den Arbeits- und Lebensbedingungen an Bord nicht die höchste 
Priorität beigemessen wird.10

Aufgrund der Internationalität der Branche, des damit verbundenen Wett-
bewerbs, der zum Teil auch über die zu gewährenden Arbeits- und Lebens-
bedingungen ausgetragen wird, und des Interesses der Staaten daran, Schiffe 
zu registrieren, erfordert die Schifffahrt zur Gewährleistung des Arbeitneh-
merschutzes in besonderem Maße internationale Regelungen. Aus diesem 
Grunde begann schon 1920 die internationale Rechtssetzung in der See-
schifffahrt. Ein Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (In-
ternational Labour Organization, ILO) legte das Mindestalter für die Arbeit 
auf See fest. In den folgenden Jahrzehnten schenkte die ILO den Arbeits- 
und Lebensbedingungen der Seeleute stets besondere Beachtung.11 Es wurde 
eine Vielzahl einzelner Übereinkommen erarbeitet, die sich mit zentralen 
Aspekten des Lebens und Arbeitens auf See befassen. Der hinter der inter-
nationalen Rechtssetzung stehende Gedanke lautet zusammengefasst: Wer-
den fundamentale Arbeitnehmerrechte allen Seeleuten gewährt und unabhän-
gig davon beachtet, unter welcher Flagge sie gerade ihren Dienst tun, führt 

7 Int.	Arbeitsregulierung / Dirks, S. 131 ff.
8 Siehe	etwa	BVerfG,	Urteil	vom	10.01.1995	–	1	BvF	1 / 90,	1	BvR	342 / 90,	1	BvR	

348 / 90,	Rn.	64	(juris):	„Die	Zugriffsmöglichkeit	auf	deutsche	Handelsschiffe	in	Kri-
senfällen mag zwar derzeit nicht dringlich erscheinen, doch kann auch ein solches 
Ziel legitimerweise vom Gesetzgeber angestrebt werden.“ zu Art. 27 GG („Alle deut-
schen Kauffahrteischiffe bilden eine einheitliche Handelsflotte“). 

9 Stopford, S. 671 ff.
10 Int.	Arbeitsregulierung / Dirks, S. 132 f.
11 Martinez / Dürler, S. 298; auch zu den zuvor genannten Entwicklungen des in-

ternationalen Seearbeitsrechts durch ILO-Übereinkommen.
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die Unabhängigkeit der Arbeitnehmerrechte von der Flagge des jeweiligen 
Dienstschiffes aufseiten der Reeder zu angeglichenen Wettbewerbsbedingun-
gen.

Es zeigt sich, dass die tatsächliche Gewährung der in den internationalen 
Übereinkommen der Seeschifffahrt festgelegten Rechte zum Teil daran 
scheitert, dass die Übereinkommen nur einseitig12 kontrolliert werden kön-
nen. Für die Kontrolle der Einhaltung der auf dem Schiff geltenden Arbeits- 
und Lebensbedingungen war bei den vor der MLC verabschiedeten ILO-
Übereinkommen zum Seearbeitsrecht lediglich der Staat zuständig, dessen 
Flagge das Schiff führt und der dem Übereinkommen beigetreten ist13: Es ist 
zunächst die Aufgabe des Flaggenstaates, sicherzustellen, dass die nationa-
len Gesetze, an die sich der Reeder zu halten hat, die internationalen Ver-
pflichtungen des Flaggenstaates abbilden.14 Die Flagge ist maßgeblich für 
das auf dem Schiff anzuwendende Recht,15 auch wenn das Schiff kein 
schwimmendes Staatsgebiet ist16. Den rechtlichen Rahmen für die Verpflich-
tung des Flaggenstaates bildet das Seerechtsübereinkommen der Vereinten 
Nationen (SRÜ).17 Nach Art. 94 SRÜ übt der Flaggenstaat seine Hoheits
gewalt und Kontrolle in verwaltungsmäßigen, technischen und sozialen An
gelegenheiten über die seine Flagge führenden Schiffe wirksam aus. Eine 
effektive Kontrolle ist teilweise schwierig, da es vorkommen kann, dass ein 
Schiff nur sehr selten oder niemals einen Hafen des Staates anläuft, dessen 
Flagge es führt. Einige Flaggenstaaten erfüllen ihre Verpflichtungen aus dem 
SRÜ wissentlich nicht vollständig, und Reeder registrieren ihre Schiffe be-
wusst in Staaten, die ihre Schiffe nicht allen internationalen Regelungen ent-

12 Im Unterschied hierzu würde die Kontrolle durch andere Staaten ein höheres 
Maß an Rechtssicherheit gewähren. Um eine Einhaltung der Regelungen möglichst 
unabhängig vom Flaggenstaat zu gewähren, finden sich in der MLC Regelungen zur 
Kontrolle der Arbeits- und Lebensbedingungen durch den Staat, dessen Hafen ange-
laufen wird (siehe Regel 5.2.1, 5.2.2).

13 Zimmer, Umsetzung des Seearbeitsübereinkommens der Internationalen Arbeits-
organisation, EuZA Bd. 8 (2015), S. 309; siehe beispielhaft auch das Übereinkommen 
über das Mindestalter für die Zulassung von Kindern zur Arbeit auf See, 1921, insb. 
Art. 5 Abs. 1, abzurufen unter http: /  / www.ilo.	 org / wcmsp5 / groups / public / ed_
norm / normes / documents / normativeinstrument / wcms_	 c007_de.htm, zuletzt aufge-
rufen am 27.05.2016, 08:50 Uhr, und im Vergleich Regel 5.1.1 MLC.

14 Ohne speziellen Bezug zu ILO-Übereinkommen: König, The Enforcement of 
the International Law of the Sea by Coastal and Port States, ZaöRV 2002, S. 3 f.

15 HdbSeeR / Wolfrum, S. 302 f.; Pineiro,	 S.	15;	 PraxisHdbSeeArbR / Vatankhah, I. 
Rn. 3; zur Möglichkeit der Rechtswahl im Heuerverhältnis: Lindemann, § 1 Rn. 24 ff. 

16 Allgemein:	 HdbSeeR / Wolfrum, Kapitel 4 Rn. 30 ff. Bezogen auf das deutsche 
Recht:	NKStGB / Böse, vor § 3 Rn. 17.

17 König, The Enforcement of the International Law of the Sea by Coastal and 
Port States, ZaöRV 2002, S. 3; Zimmer, Umsetzung des Seearbeitsübereinkommens 
der Internationalen Arbeitsorganisation, EuZA Bd. 8 (2015), S. 309; Pineiro, S. 14 f.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c007_de.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c007_de.htm

